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Inmittelbar betroffene Gruppen (Schlu£ von Seite 2)

Nachdem Sie nun verstehen, was ich von Ihnen veriange und weshaib ich das tue,
lassen Sie mich im foigenden eriâutern, wie das Infiationsbekâmpfungsprogramm
durchgeführt werden soul. Es wird von jederinann erwartet, daiS er sich an die
Richtiinien hâit, aber die Zwangsmagnahmen werden nur foigende Gruppen betreffen:

i. aile Unternehmen mit mehr ais 500 Mitarbeitern und aile Arbeitnehmer dieser
Firmen;

2. aile Unternehmen des Baugewerbes mit mehr ais 20 Mitarbeitern und aile Ar-
beitnehmer dieser Firmen;

3. aile Bediensteten der Bundesministerien und -dienststelien sowie der bundes-
eigenen Geseiischaften der Krone;

4. aile Angehbrigen der freien Beruf e, die normaierweise Hanarare einnehmen -
z.B. Krzte, Rechtsanwâiite, Wirtschaftsprüfer und Ingenieure.

Ich habe jeden der Ministerprâisidenten gebeten, in semner Provinz die Richtii-
nien zwangslâufig auf aile Personen anzuwenden, die in Ministerien und ÂMtern
der Provinzregierung oder in kammunaien Dienststeiien und Versorgungsbetrieben
beschâiftigt sind.

Preise und LU5ne

Nun lassen Sie mich noch die Preisrichtiinien erlâutern. Firinen, die unter die
Richtiinien falien, einschiieglich bundeseigener Geseiischaften der Krone, dür-
fen ihre Preise nur dann erhbhen, wenn sich die Kosten der Firma erhaht haben.
Die Preissteigerung darf nur sa hoeh sein, daiS sie der Firma die Deekung der er-
hdhten Kosten gestattet. Von einer Firma, die eine Verringerung ihrer Geschâfts-
unkosten verzeichnen kann, wird zudem erwartet, dagS sie ihre Preise entsprechend
senkt. Auf diese Weise werden Gewinne und Verdienstspannen streng kontraiiiert.
Die aligemeine Regeiung fUt neue Tarifvertrâge im ersten Programmjahr geht da-

hin, dagS Angesteliten der Regierung und der vorbezeichneten Firmen eine 8 %ige
Lohn- und Gehaitserh8hung zum Ausgieich der erhbhten Lebenshaitungskosten zuzüg-
iich weiterer 2 Prozent ais ihr Anteil an der nationaien Produktivitâtssteige-
rung zugebiiiigt werden kann. Im ailgemeinen k5nnen diese Lbhne und Gehâlter aiso
nicht um mehr ais 10 % angehoben werden.

Ferner sind Vorkehrungen fUr diejenigen Gruppen getroffen worden, die in den
ietzten Jahren entweder erhebiich in RUckstand geraten sind oder aile anderen
mit Abstand Uberrundet haben. Auf Grund dieser Bestimmung k8nnten ihrer eriaub-
ten Gehaitserh8hung zusâitzliche 2 Prozent hinzugerechnet oder davon abgezogen
werden.

Sind die Lebenshaitungskasten nach dem ersten Programmjahr 'um mehr ais 8 Pro-
zent angestiegen, wird eine zusàâtzliche Erh5hung zum Ausgieich dieser Differenz
gestattet.

Zwei Ausnahmen von der Regel soilen gewâhrieisten, daiS diese Richtiinien weder
den Mensehen mit geringem Einkonmmen eine ungerechte Beiastung auferiegen, nach
jenen mit Uberdurchschnittiichem Einkammen unzulâssige Varteile gewâhren:

Erstens geiten diese Richtiinien nicht fiir Erh5hungen bis zu 600 $, und zwei-
tens wird niemandem eine jâihrliche Steigerung von mehr ais 2400 $ gestattet.

Strafen fUir Zuwiderhandiung

Die Einhaitung der Richtiinien durch die bezeichneten Gruppen wird van einem
PrüfungsausschuS zur Inflationsbekâimpfung Uberwacht werden.

Der AusschuS wird ermittein, wer die Richtiinien nicht freiwiiiig befoigt und
davon einem Sanderkomiwissar Meidung machen. Die Regierung hoff t, daiS kaum jemand
sich nicht an die Richtiinien haiten wird.

Der Komînissar wird zu der Anordnung ermâichtigt sein, eine Preissteigerung zu-
rückzuschrauben oder aine Lohnerhbhung zu reduzieren. Nichtbefoigung semner An-


